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A. Einleitung

Ehemalige Zwangsarbeiter der deutschen Industrie während der NS-Zeit suchen nicht nur in den USA, sondern in hohem Umfang auch vor deutschen Gerichten Gerechtigkeit. Nachdem zunächst die Rechtswegfrage vom BAG dahingehend entschieden worden war, dass die ordentlichen Gerichte für Entschädigungsansprüche zuständig seien
, haben die ordentlichen Gerichte in der Folge zu entscheiden, ob (a) nach § 16 des Gesetzes zur Errichtung einer Stiftung „Erinnerung, Verantwortung, Zukunft“ vom 2. 8. 2000 [„Stiftungsgesetz“]
 alle Ansprüche auf Entschädigung erloschen sind, was insbesondere die Frage der Verfassungsmäßigkeit des Stiftungsgesetzes in den Mittelpunkt rückt und (b) ob die Ansprüche verjährt sind. Die zweite Frage entpuppt sich bei Betrachtung der Judikatur als beliebter Begründungsansatz, um die Klagen, Stiftungsgesetz hin oder her, abzuweisen. Die Zivilgerichte gehen reihenweise davon aus, dass die geltend gemachten Ansprüche nicht durchsetzbar seien, da bereits Verjährung eingetreten sei und schlagen damit zwei Fliegen mit einer Klappe: (1) Die Klagen sind abzuweisen und (2) das Stiftungsgesetz ist verfassungsgemäß, da ein Verstoß gegen Art. 14 Abs. 1 GG jedenfalls dann ausgeschlossen ist, wenn die schuldrechtlichen Ansprüche nicht durchsetzbar sind
. Dieser Beitrag hat es sich zum Ziel gesetzt, die Verjährungsbegründung der deutschen Gerichte als Präjudiz der Verfassungskomformität des Stiftungsgesetzes genauer zu hinterfragen.

B. Rechtlicher Hintergrund

Mittlerweile existiert eine lange Reihe von Entscheidungen zum Bestehen und zur Durchsetzbarkeit von Entschädigungsansprüchen früherer Zwangsarbeiter
, allerdings mit der Besonderheit, dass es seit Inkrafttreten des Stiftungsgesetzes
 zu einer sehr kursorischen Behandlung der relevanten Rechtsfragen kommt.
 Die Gerichte weisen insoweit regelmäßig die Anträge auf Prozesskostenhilfe mit Verweis auf das Stiftungsgesetz ab, nachdem dessen Verfassungsmäßigkeit kurz bejaht worden ist.

Die Klagen ehemaliger Zwangsarbeiter scheiterten regelmäßig daran, dass nach Ansicht der Gerichte eine Prüfung von Ansprüchen wegen der Geltung von Art. 5 Abs. 2 Londoner Schuldenabkommen
 [LSA] bis zur endgültigen friedensvertraglichen Regelung zurückzustellen sei.
 Sie wurden als ‚derzeit unbegründet‘ abgewiesen.
 Deutsche Staatsangehörige wurden zudem mit Verweis auf Verjährung abgewiesen.
 Die Rechtsprechung und ein Teil der Literatur nahmen den Standpunkt ein, dass für individuelle Entschädigungsansprüche für geleistete Zwangsarbeit gegen die Bundesrepublik als Rechtsnachfolgerin des Dritten Reiches sowie gegen Unternehmen oder deren Rechtsnachfolgerinnen kein Raum bestehe, weil Zwangsarbeit insoweit unter den allgemeinen Kriegsfolgenbegriff falle und daher nur im Rahmen von Reparationszahlungen zu behandeln sei.
 Nach allgemeiner Ansicht sollte durch diese Regelungen eine wirtschaftliche Gesundung Nachkriegsdeutschlands nicht gefährdet werden.
 Im Rahmen des Bundesentschädigungsgesetzes
 von 1956 [BEG] und des BEG-Schlussgesetzes
 von 1965 konnten bis zum 31.12.1969 Entschädigungsanträge für Schäden aus nationalsozialistischer Verfolgung von Inländern, Staatenlosen und denjenigen Ausgewanderten, DPs oder Ausgewiesenen gestellt werden, die eine Beziehung zu dem Gebiet des Deutschen Reichs in den Grenzen von 1937 aufweisen konnten. Während Zwangsarbeit selbst keinen anspruchsbegründenden Verfolgungstatbestand des BEG darstellte
, eröffnete § 43 Abs. 2 BEG für die im Rahmen oder im Zusammenhang von Zwangsarbeit erfolgte Freiheitsberaubung, Gesundheitsschädigung oder Tötung einen Entschädigungsanspruch.

Nach der Wiedervereinigung Deutschlands und dem Inkrafttreten des 2-plus-4-Vertrages
 führten Verfahren vor den Landgerichten Bremen und Bonn 1993 zu Vorlagen vor dem Bundesverfassungsgericht.
 Das BVerfG hatte die Fragen zu beantworten, ob die Regelungen des LSA angesichts der zwischenzeitlich eingetretenen Prosperität und der veränderten völkerrechtlichen Lage noch mit dem Grundgesetz vereinbar seien und ob eine allgemeine Völkerrechtsregel Bestandteil des Bundesrechts sei, die den Geschädigten aus völkerrechtswidrigen staatlichen Handlungen individuelle Entschädigungsansprüche eröffnet oder zugunsten des Vorrangs zwischenstaatlicher Regelungen sperrt (sog. Exklusivitätsgrundsatz). Das BVerfG verneinte die Entscheidungserheblichkeit der Vorlagen, legte aber in einem obiter dictum ausführlich dar, dass ein Exklusivitätsgrundsatz im Völkerrecht nicht bestehe.
 Nachdem damit die 40 Jahre bestandene völkerrechtliche Hürde scheinbar genommen war, sahen sich die Kläger der Ansicht gegenüber, wonach sie entweder nicht unter den Kreis der Entschädigungsberechtigten des BEG fielen
 oder ihre Forderungen verjährt seien.
 Bereits die Uneinheitlichkeit der rechtlichen Qualifikation der Zwangsarbeit
, die sich in der unterschiedlichen Heranziehung von Verjährungsfristen spiegelt, spricht für eine Reihe offener Fragen.

C. Rechtslage seit dem 2. August 2000

Das Stiftungsgesetz schafft vor diesem Hintergrund nur scheinbar Klarheit. Im Rahmen des Prozeßkostenhilfeverfahrens, ist auf den Prüfungsmaßstab des § 114 ZPO abzustellen, wonach die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung hinreichende Erfolgsaussicht haben muss. Zwar sei dies bereits dann zu bejahen, wenn „schwierige, bislang nicht geklärte Rechtsfragen im Streit seien“
. Das OLG Hamm stellt an dieser Stelle fest, dass die Frage nach Bestehen zivilrechtlicher Ansprüche des Kl. „jetzt nicht mehr schwierig zu beantworten“ sei, weil sie vom Gesetzgeber eindeutig und abschließend geklärt wurde. Ohne zu klären, ob es sich bei § 16 StiftungsG um eine Zulässigkeits- oder Begründetheitsvorschrift handelt
, geht das OLG Hamm von einem hierdurch erfolgten wirksamen Ausschluss etwaiger Ansprüche aus.
 Die anspruchsvernichtende Vorschrift des § 16 StiftungsG wird in den verschiedenen Urteilen jeweils nur kursorisch am Maßstab des Gleichheitssatzes und der Eigentumsgarantie geprüft
. Das OLG Hamm sieht mit Blick auf Literatur und Rechtsprechung keinen hinreichenden Grund, die Verfassungsmäßigkeit der Vorschrift in Zweifel zu ziehen, wobei schon der Verweis auf nicht vorhandene entsprechende Äußerungen in der Literatur angesichts der zeitlichen Nähe von zehn Wochen zwischen Inkrafttreten des Gesetzes und der Entscheidung des Gerichts unrealistisch ist. Hinsichtlich eines Verstoßes gegen Art. 14 Abs. 1 GG wegen des Unterschieds zwischen den jeweils eingeklagten zivilrechtlichen Entschädigungsansprüchen und den nach dem StiftungsG vorgesehenen Entschädigungsbeträgen (DM 5.000 bzw. DM 15.000) verweisen die Gerichte – wie im übrigen zuvor bereits der Gesetzgeber
 – gemeinhin auf das Gesetz zur Begleichung der so genannten Conterganschäden aus dem Jahre 1971, dessen Verfassungsmäßigkeit vom BVerfG im Jahre 1976 bestätigt worden war.
 Hierbei kommt es wesentlich auf die Frage an, ob das Gesetz zu einer Verschlechterung der Lage der Kl. geführt hat. Diese Frage wird von den Gericht entweder nicht angesprochen oder mit einer auch im Rahmen eines PKH-Verfahrens äußerst knappen Begründung verneint.
 Darüber hinaus wird wiederholt trotz der insoweit eindeutigen Entscheidung des BVerfG
 die Frage nach der Möglichkeit individueller Entschädigungsansprüche außerhalb völkerrechtlicher Regelungen als strittig dargestellt.

Die Mehrzahl der Entscheidungen beruft sich schließlich auf Verjährung. Sowohl die völkerrechtlichen wie die verfassungsrechtlichen Fragen können nämlich ungelöst bleiben, sobald die Entschädigungsansprüche verjährt sind. Selbst wenn nämlich die zivilrechtlichen Ansprüche nicht völkerrechtlich untergegangen sind, so sind sie nicht durchsetzbar, sobald sie verjährt sind. Außerdem ist die Novation der Ansprüche verfassungsrechtlich unbedenklich, wenn diese vor der Umformung schon nicht mehr durchsetzbar waren, denn Art. 14 Abs. 1 GG schützt nur bestehende und durchsetzbare Ansprüche.
 

Es erstaunen, dass sich deutsche Gerichte sich bei der Sichtung des Streitstandes so unverhältnismäßig weniger Mühe gibt als beispielsweise ein Richter eines Federal District Court in New Jersey, der sich – im Rahmen der Zulässigkeitsprüfung einer Zwangsarbeit betreffenden Klage – eingehend mit den einfachgesetzlichen und völkerrechtlichen Fragen auseinandergesetzt hat
. 

D. Durchsetzbarkeit

Die Frage der Durchsetzbarkeit, in diesem Fall also der Verjährung der Ansprüche, birgt demnach eine wichtige Weichenstellung
. Umso mehr nimmt es Wunder, wie uneinheitlich diese Frage von deutschen Gerichten beantwortet wird. Im Ergebnis gehen zwar allesamt von der Verjährung aus, kaum eine Begründung gleicht indes der anderen. Bezeichnend ist hier der Beschluss des OLG Hamm. Dieser bezieht sich explizit
 – ohne die Auswahl zu begründen – auf das OLG Stuttgart,
 das LG Berlin
 und das LG Hamburg
, rein numerisch deskriptiv, ohne eigene rechtliche Beurteilung. Durch die Verweisung wird eine so nicht vorhandene Einheitlichkeit der Rechtsprechung vorgetäuscht, denn in Wahrheit ziehen die genannten Entscheidungen jeweils unterschiedliche Verjährungsvorschriften heran.

I. Verjährungseinrede

Zunächst ist zu klären, welche Verjährungsvorschrift anwendbar ist. Genannt wird hier §§ 196 Abs. 1 Nr. 9, 222 BGB.
 Für Schadenersatzansprüche aus § 823 Abs. 1 BGB oder § 823 Abs. 2 BGB i.V. etwa mit §§ 220a Abs. 1 Nr. 3, 212, 211, 240, 239 StGB hätte § 852 Abs. 1 BGB um einiges näher gelegen. Zwar hat der BGH die kurze Verjährung des § 196 Abs. 1 Nr. 9 BGB auf alle Vergütungsansprüche, die aus tatsächlicher Leistung von Arbeit hergeleitet werden, namentlich faktisches Arbeitsverhältnis,
 Geschäftsführung ohne Auftrag, ungerechtfertigte Bereicherung und enteignungsgleichem Eingriff angewendet
, daneben bestehende Ansprüche aus unerlaubter Handlung, also wegen der körperlichen und seelischen Qualen, der Deportation und der Freiheitsberaubung, nach § 823 Abs. 1 BGB aber unter § 852 BGB gefasst.
 Der BGH geht hier von einer Anspruchsparallelität aus.
 Die Ansicht allein, dass sich die Höhe des Schadenersatzes nach damaligen Lohnverhältnissen bemessen lasse, vermag eine Anwendung von § 196 Abs. 1 Nr. 9 BGB nicht zu rechtfertigen. Auch die Berechnung des Schadenersatzanspruchs nach § 249 Abs. 1 BGB
 kann keine Auswirkungen auf die Anwendbarkeit der Verjährungsvorschrift haben. Da in der Schädigung der Zwangsarbeiter durch unerlaubte Handlung der Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit liegt, es sich also gerade nicht um Vergütungsansprüche handelt
, muss § 852 Abs. 1 BGB als die passende Verjährungsvorschrift herangezogen werden. 

II. Grundsätzliche Anwendbarkeit 

Angesichts der im Zusammenhang mit dem Zwangsarbeitereinsatz erfolgten Rechtsverletzungen und den aufgezeigten Schwierigkeiten der Rechtsverfolgung
 stellt sich die Frage nach der Verhältnismäßigkeit der Heranziehung der Verjährungsvorschriften. Gerade weil ihr Regelungszweck nicht in der Vernichtung möglicher Ansprüche, sondern in der dem Anspruchsgegner freigestellten Verhinderung der Anspruchsdurchsetzung besteht, kommt der Prüfung einer eventuell rechtsmissbräuchlichen Einrede besondere Bedeutung zu.
 Da die Verjährungsvorschriften eine Inhalts- und Schrankenbestimmung im Sinne des Art. 14 Abs. 1 GG bilden
, ist eine Verhältnismäßigkeitsprüfung unerlässlich
, jedenfalls dann, wenn es sich – wie hier – nicht um Geschäfte des normalen, täglichen Rechtsverkehrs handelt. Die berechtigten Ansprüche der Gläubiger müssen mit den Interessen des Schuldners einerseits und dem öffentlichen Interesse der Rechtssicherheit abgewogen werden.

a. In diesem Rahmen ist zunächst zu beachten, dass die im Nationalsozialismus erfolgte Zwangsarbeit menschenverachtend war und schwerste Eingriffe in die körperlichen und seelischen Lebensvorgänge mit sich brachte.
 Deportation und Zwangsarbeit sind vom Tatbestand der Verbrechen gegen die Menschlichkeit umfasst, welcher in den Nürnberger Prozessen herangezogen wurde.
 In jüngster Zeit hat die Weltgemeinschaft unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass sie Zwangsarbeit mit dem härtesten ihr zur Verfügung stehenden Mitteln ahnden will.
 Vor diesem Hintergrund wäre von einer Nichtverjährbarkeit solcher Zwangsarbeitsfälle auszugehen.
 Zwar haben internationale Konventionen, in welchen die Unverjährbarkeit festgeschrieben wurde,
 keine weit verbreitete Ratifizierung erfahren, die Nichtverjährbarkeit kann aber, wie die französische Cour de Cassation in dem Strafverfahren gegen Klaus Barbie festgestellt hat
, als völkerrechtliches Gewohnheitsrecht angesehen werden.
 Wenn aber die strafrechtliche Verfolgung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit keiner zeitlichen Limitierung unterliegt, dann kann die zivilrechtliche Verantwortlichkeit erst recht nicht an eine Verjährungsfrist gekoppelt sein.
 Dieser Umkehrschluss basiert auf dem ultima ratio Prinzip des Strafrechts
, wonach das strafrechtliche Sanktionssystem als das repressivste Mittel im gesellschaftlichen Ordnungssystem nur dann anzuwenden ist, wenn kein anderes Mittel Erfolg verspricht
. Wenn aber die schärfste Waffe im gesetzlichen Sanktionssystem im Bereich der Menschenrechtsverbrechen zu Recht keine Rücksicht auf Zeitablauf nehmen muss, dann muss dies für mildere Mittel, also etwa für den zivilrechtlichen Schadenersatzanspruch, erst recht gelten.

b. Will man aber doch Sachverhalte, die den Tatbestand der Verbrechen gegen die Menschlichkeit erfüllen, auf zivilrechtlicher Seite mit dem Schutzmantel der Verjährung versehen,
 so wird man genau analysieren müssen, ab welchem Zeitpunkt und in welcher Frist die Verjährung läuft. Für die hier anwendbare Vorschrift des § 852 Abs. 1 BGB muss also gefragt werden, ab wann dem Geschädigten Schaden und Person des Schädigers, d.h. Name und Anschrift
 desjenigen Unternehmens, bei welchem er Zwangsarbeit leisten musste, bekannt waren. Die Umstände, die den Beginn der Verjährung ausmachen, insbesondere die Kenntnis des Geschädigten von der Person des Ersatzpflichtigen, sind von demjenigen zu beweisen, der sich auf die Einrede der Verjährung beruft
. Hinsichtlich des zeitlichen Beginns muss zwischen drei Phasen unterschieden werden: Die erste Phase betrifft den Zeitraum zwischen Kriegsende und dem LSA von 1953. Durch Bundesgesetz vom 28.12.1950
 wurde die Verjährung kriegsbedingter Ansprüche insbesondere wegen des Zusammenbruchs der Rechtsprechung und der alliierten Besatzung aufgeschoben bis zum 31.3.1951. Ließe man die Frist an diesem Tag beginnen, so wären die Ansprüche bei Inkrafttreten des LSA noch nicht verjährt und durch das dort in Art. 5 Abs. 2 konsentierte Moratorium aufgeschoben. Darüber hinaus wird man den Klägern kaum entgegenhalten können, sie hätten im ‚Rechtswirrwarr‘
 der unmittelbaren Nachkriegszeit wissen können, an wen ihre Schadenersatzforderung zu richten sei. Die zweite Phase erstreckt sich vom LSA (1953) bis zum 2-plus-4 Vertrag (in Kraft seit 15.3.1991). Die in diesem Zeitraum vor deutschen Gerichten anhängig gemachten Zwangsarbeiterklagen wurden mit dem Hinweis auf Art. 5 Abs. 2 LSA als „derzeit unbegründet“ abgewiesen.
 Es muss also davon ausgegangen werden, dass erst mit der ‚endgültigen Regelung der Reparationsfrage‘ im Sinne des Art. 5 Abs. 2 LSA, d.h. mit Abschluss eines Friedensvertrages, die Verjährungsfrist des § 852 Abs. 1 BGB zu laufen beginnt.
 Die dritte Phase umfasst die Zeit nach Inkrafttreten des 2-plus-4 Vertrages. In dieser Phase verschiebt sich die Frage der Kenntnis im Sinne von § 852 Abs. 1 BGB von den tatsächlichen Umständen (Person, Schadensbetroffenheit) hin zur rechtlichen Frage der Erfolgsaussichten der Schadenersatzklage.
 Ab wann, so wird man fragen müssen, hatte der Geschädigte Kenntnis davon, dass Gerichte Entschädigungsklagen nicht mehr als wegen Art. 5 Abs. 2 LSA unbegründet abweisen werden? Das OVG Münster hat in seiner Entscheidung vom 19.11.1997 festgestellt, dass der 2-plus-4 Vertrag, auch wenn er kein Friedensvertrag im eigentlichen Sinne sei, diese abschließende Regelung im Sinne des LSA enthalte.
 Damit hätte die Verjährungsfrist mit Inkrafttreten des Vertrages am 15.3.1991 zu laufen begonnen.
 Diese Einschätzung, obwohl für das OVG Münster damals gar nicht entscheidungserheblich
, wird seitdem nicht mehr in Frage gestellt
. Auch in der Literatur wird häufig der 2-plus-4 Vertrag als abschließende Regelung angesehen.
 Dennoch muss zwischen der völkerrechtlichen Bedeutung des 2-plus-4 Vertrages und den sich für den Kläger im Rahmen von § 852 Abs. 1 BGB hinsichtlich der Kenntnis stellenden Fragen unterschieden werden.
 Es muss also geklärt werden, wann der Kläger hiervon Kenntnis hatte oder haben konnte. Dabei kommt den tatsächlichen Begleitumständen wesentliche Bedeutung zu. Auch wenn er in der Literatur bereits früh als Friedensvertrag verstanden worden ist,
 ist die Rechtsprechung hier erst nachgezogen.
 Der 2-plus-4 Vertrag wurde explizit nicht als Friedensvertrag deklariert, was nicht zuletzt mit dem Bestreben zu erklären ist, fast fünfzig Jahre nach Kriegsende Reparationsforderungen nicht wieder zum Gegenstand zu machen.
 Darüber hinaus waren am 2-plus-4-Vertrag nicht alle Signatarstaaten des LSA beteiligt. Vor diesem Hintergrund erscheint die Festlegung des Verjährungsfristbeginns auf den Tag des Inkrafttretens dieses Abkommens zumindest problematisch, denn sie setzt 1990/1991 auf seiten der zumeist in Osteuropa lebenden potentiellen Kläger ein klares Verständnis der völkerrechtlichen Lage und deren Auswirkungen auf die zivilrechtliche Verjährung solcher Ansprüche voraus, die in der Vergangenheit durchgängig dem Zivilrecht entzogen worden waren.

c. Ein weiterer Gesichtspunkt, aus dem sich ein Hemmungsgrund im Sinne des § 202 Abs. 1 BGB ergeben könnte, bestünde bei einer so genannten jahre- oder jahrzehntelangen „anspruchsfeindlichen Rechtsprechung“. Nach diesem Grundsatz ist die Verjährung von Ansprüchen so lange gehemmt, wie die beabsichtigte Rechtsverfolgung aussichtslos ist, weil die Rechtsprechung entsprechende Ansprüche stets verneint.
 Dieser Hemmungsgrund, der vom RG anlässlich der Geldentwertung nach dem 1. Weltkrieg entwickelt wurde
, wird zwar in seinen Anwendungsbereichen unterschiedlich beurteilt,
 dem Grunde nach aber anerkannt
. Da die Anträge auf Entschädigung für geleistete Zwangsarbeit von deutschen Gerichten ausnahmslos mit Verweis auf Art. 5 Abs. 2 LSA abgelehnt wurden,
 liegt die Existenz einer solchen „anspruchsfeindlichen Rechtsprechung“ nahe. Erstmals das LG Bonn sprach 1997 einen Anspruch mit der Begründung zu, dass Art. 5 Abs. 2 LSA keine Anwendung mehr finde.
 Erst ab diesem Zeitpunkt waren Entschädigungsklagen ehemaliger Zwangsarbeiter auch unter Berücksichtigung der faktischen Klageschwierigkeiten für die in Osteuropa lebenden potentiellen Kläger nicht mehr von vorneherein aussichtslos.

d. Schließlich ist eine Auseinandersetzung mit der Frage, ob sich die beklagten deutschen Unternehmen angesichts der schwelenden Rechtsfragen um die Durchsetzbarkeit von Entschädigungsansprüchen grundsätzlich auf Verjährung berufen können sollte, notwendig. Der telos der Verjährungsvorschriften scheint dagegen zu sprechen. Nach herrschender Auffassung dient das Verjährungsrecht zum einem dem Schutz des öffentlichen Interesses an Rechtssicherheit und zum anderen dem Schutz des Schuldners vor ‚veralteten‘ und schwer widerlegbaren Ansprüchen
. Daraus folgt aber, dass der Gläubiger nicht einseitig benachteiligt werden darf.
 Er muss eine reelle und faire Chance haben, sein Recht zu realisieren.
 Angesichts der vier Jahrzehnte geltenden Rechtslage einerseits und der historischen Umbruchsituation andererseits, in deren Zusammenhang es unter anderem zum Abschluss des 2-plus-4 Vertrags kam, sind zumindest Zweifel an der Existenz dieser Chancen der Kl. angebracht. Demgegenüber steht der Vertrauensschutz der Schuldner. Die Schutzwürdigkeit der Schuldner ist aber insoweit eingeschränkt, als die Rechtsprechung stets deutlich machte, dass die Ansprüche nur nach Art. 5 Abs. 2 LSA aufgeschoben seien. Die deutschen Unternehmer mussten demnach mit Klagen rechnen.
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�	Vgl. LG Braunschweig, Beschl. v. 23.11.2000 - 10 O 1839/00 (267): die Kammer stellt fest, dass die Berechnung der [...] geltend gemachten Entschädigungsansprüche höchstrichterlich nicht geklärt“ seien. Die Kammer führt die Entscheidung des LG Bonn aus dem Jahre 1997 an, die von OLG Köln, NJW 1999, 1555 aufgehoben wurde, und die insoweit eine von der Rechtsmittelinstanz nicht bestätigte Berechnung vorgenommen habe. Daraus schließt die Kammer, die „bisher hierzu ergangene Rechtsprechung deutet vielmehr darauf hin, dass die bisher von Rechtsanwälten für Zwangsarbeiter geltend gemachten Forderungen bei Anwendung der bisherigen Berechnungsmethoden eher geringer ausfallen.“ Hierbei übersieht das Gericht, dass es fast nie zu einer entsprechenden Entscheidung gekommen ist - eine Ausnahme bildet etwa die Entscheidung in Sachen Diamant v. Büssing, LG Braunschweig, Entsch. v. 20.6. 1965 – Az.: 13 C 566/64; Adolf Diamant erhielt unter Zugrundelegung von 1 RM Stundenlohn für 1.778 Stunden unter Anrechnung der Währungsreform DM 177, 80. Das Urteil wurde rechtskräftig. S. hierzu Ferencz, Lohn des Grauens, Frankfurt/New York 1986, 214-216) –, weil die Klagen regelmäßig mit Verweis auf die Reparationszugehörigkeit ihrer Ansprüche als „derzeit unbegründet“ abgewiesen wurden: vgl. BGH NJW 1973, 1549 m. w. N.


�	OLG Hamm, NJW 2000, 3577, 3578; OLG München, Beschl. v. 18.12.2000 - 19 W 3309/00.


�	Abkommen über deutsche Auslandsschulden v. 27.2.1953, BGBl. II 1953, 333.


�	Vgl. dazu OVG Münster, NJW 1998, 2302, 2303 f., und OLG Stuttgart NJW 2000, 2680, 2681 ff.


�	BGHZ 18, 22, 30; BGH MDR 1963, 492; NJW 1973, 1549; LG Frankfurt, NJW 1960, 1575, 1577.


�	BGHZ 48, 125; vgl. auch Féaux de la Croix, NJW 1960, 2268.


�	BGHZ 18, 22, 30; BGH MDR 1963, 492; NJW 1973, 1549; LG Frankfurt, NJW 1960, 1575, 1577; s. auch Majer, AVR 1991, 1 ff.


�	Siehe Féaux de la Croix, NJW 1960, 2268 ff.;BGH NJW 1973, 1549, 1552.


�	BGBl. I 1956, 559.


�	BGBl. I 1965, 1315.


�	BVerfGE 94, 315, 327 (=NJW 1996, 2717, 2718); OVG Münster, NJW 1998, 2302, 2305.


�	Vgl. OLG Köln, NJW 1999, 1555, 1557, mit Hinweis auf die im Rahmen des BEG geleisteten Entschädigungen und die wirtschaftliche Unmöglichkeit, einen völligen Ausgleich nach den Grundsätzen des Schadensersatzrechts vorzunehmen.


�	Vertrag über die abschließende Regelung in bezug auf Deutschland v. 12.9.1990, in Kraft getreten am 15.3.1991, BGBl. II 1990, 1317; Bekanntmachung v. 15.3.1991, BGBl. II 1991, 587; dazu: Rauschning, DVBl 1990, 1275 ff.; Blumenwitz, NJW 1990, 3042; Fiedler, JZ 1991, 688.


�	Beide abgedruckt in Randelzhofer/Dörr, Entschädigung für NS-Zwangsarbeit, Berlin 1994, 103 ff.


�	BVerfGE 94, 315 (= NJW 1996, 2717). Siehe dazu Heß, in: Barwig u.a. (Fn. 2), 65 ff.; vgl. aber auch Hahn, NJW 2000, 3521, der in seiner Darstellung der Rechtslage früherer Zwangsarbeiter die Entscheidung gar nicht erwähnt.


�	OLG Köln, NJW 1999, 1555, 1557 f.


�	Vgl. bereits BGHZ 48, 125, 126 (§ 852 Abs.1 BGB); LG Hamburg, NJW 1999, 2825 (§ 195 BGB); LG Berlin, NJW 2000, 1958 (§§ 196 Abs. 1 Nr. 9, 222, 852 Abs.1 BGB); OLG Hamm, NJW 2000, 3577, 3579 (§§ 196 Abs.1 Nr. 9, 222 BGB).


�	Eingehend Pawlita, „Wiedergutmachung“ als Rechtsfrage?, 1993; s. auch das historische Standardwerk von Herbert, Fremdarbeiter, 2. Aufl. 1999.


�	OLG Stuttgart, NJW 2000, 2680, 2682, geht davon aus, dass eine von der Rechtsprechung für die Verjährungshemmung geforderte „besonders verwickelte und zweifelhafte Rechtslage“ nie bestanden hätte (vgl. BGH VersR 1972, 393, 394). Dies kann aber - angesichts der höchstrichterlichen Rechtsprechung, welche in den von allen Interessierten als Leitentscheidungen verstandenen Urteilen, BGH MDR 1963, 492 und NJW 1973, 1549, von einer „derzeitigen Unbegründetheit“ der Klagen ausgegangen war - nur heißen, die Kläger hätten auch trotz dieser Rechtsprechung ihre Ansprüche verfolgen sollen. Jedenfalls, so das OLG, können sie sich nicht darauf berufen, dass erst die Entscheidung des BVerfG (E 94, 315) individuelle Klagemöglichkeiten eröffnet habe.


�	OLG Hamm, NJW 2000, 3577, 3578.


�	Hier ist wohl mit Blick auf das Rechtsschutzinteresse nach Art. 103 Abs. 1 GG bzw. Art. 19 Abs. 4 GG nur von einer Begründetheitsvorschrift auszugehen.


�	OLG Hamm, NJW 2000, 3577, 3578, wobei der Senat nicht auf den Hinweis verzichtet, dass bereits nach dem eigenen Vorbringen der Kl. keine Ansprüche gegen die Beklagten bestünden.


�	Vgl. LG München I, 27. 10. 2000 – 29 O 17719/00; OLG Hamm NJW 2000, 3577, 3578.


�	BTDrucks. 14/3758, 3.


�	Siehe BGBl. I 1971, 2018; BVerfGE 42, 263 (= NJW 1976, 1783).


�	Die Frage der Gleichwertigkeit wird nicht behandelt von LG München I, 27. 10. 2000 – 29 O 17719/00, vom OLG Hamm, NJW 2000, 3577, 3578 wird pauschal behauptet, der Verweis auf die Unverhältnismäßigkeit sei verfehlt.


�	BVerfGE 94, 315, 328 ff.


�	OLG Hamm, NJW 2000, 3577, 3578, meint, diese Ansprüche seien schon im „rechtlichen Ansatz zweifelhaft“; siehe dagegen OLG Stuttgart, NJW 2000, 2680, 2682 oder OLG Köln, NJW 1999, 1555, 1556, wo genau das Gegenteil angenommen wird.


�	Vgl. BVerfGE 31, 275, 285; 42, 263, 293.


�	Vgl. 57 F.Supp.2d 248, 1999 U.S. Dist.Lexis 13864; vgl. auch Safferling, NJW 2000, 1922.


�	Allein der BGH spricht die Verjährung in seinem Beschluss vom 30.11.2000 – III ZB 46/00 –nicht an, sondern stellt lapidar fest, dass jedenfalls keine offensichtliche Verfassungswidrigkeit vorläge und somit eine Vorlagepflicht an das BVerfG seinerseits nicht bestünde. Gegen diese Entscheidung wurde Verfassungsbeschwerde eingelegt.


�	OLG Hamm, NJW 2000, 3577, 3579 unter Verweis auf 


�	OLG-Report 2000, 301.


�	NJW 2000, 1958.


�	NJW 1999, 2825.


�	LG Hamburg, NJW 1999, 2825 (§ 195 BGB); LG Berlin, NJW 2000, 1958 (§§ 196 Abs. 1 Nr. 9, 222, 852 Abs.1 BGB).


�	So z.B. LG München I, 27. 10. 2000 – 29 O 17719/00; OLG Hamm, NJW 3577, 3579.


�	Das Vorliegen eines faktischen Arbeitsverhältnisses hat das BAG mit Hinweis auf die fehlende Freiwilligkeit der Arbeitsleistung zutreffend abgelehnt, vgl. BAG NJW 2000, 1438, 1439.


�	BGHZ 48, 125, 127, unter Berufung auf RGZ 86, 96. Staudinger-Peters, BGB, 13. Aufl. 1995, § 196, Rz. 45, hält die Entscheidung für falsch, da mangels Freiwilligkeit auch keine Parallele zum Vertragsrecht gezogen werden dürfe. 


�	BGHZ 48, 125, 129 ff..


�	Vgl. auch Soergel-Niedenführ, BGB, 13. Aufl., § 196, Rz. 49, der explizit darauf hinweist, dass für parallele deliktische Ansprüche § 852 Abs. 1 BGB Anwendung finden muss.


�	Die Schwierigkeiten im Einzelnen, wie hoch die Schadenersatzsumme für Zwangsarbeit während der NS Zeit anzusetzen ist, soll hier nicht behandelt werden. Bisher haben sich Gericht mit dieser Frage nicht auseinandergesetzt, bis auf das LG Bonn, welches sich an dem damals üblichen Stundenlohn orientiert, LG Bonn (Fn. 2, 275 ff).


�	Von einem in BGHZ 48, 125 ernsthaft angenommenen vertraglichen oder quasi-vertraglichen Rechtsverhältnis zwischen deutschen Unternehmen und Zwangsarbeitern kann nach der Entscheidung des BAG nicht mehr gesprochen werden, vgl. BAG NJW 2000, 1438, 1439.


�	Siehe etwa die ausführliche und klarstellende Auseinandersetzung mit den nach Ansicht des Gerichts offensichtlich unberechtigterweise gegen einen Klageanspruch geltend gemachten völkerrechtlichen und einfachgesetzlichen Regelungen: LG Nürnberg-Fürth, Beschl. v. 18.1.2001 - 9 O 2180/00, 10 ff.


�	MünchKomm-von Feldmann, BGB, 3. Aufl., § 194 Rz. 5; OLG Stuttgart, NJW 2000, 2680, 2683.


�	Staudinger-Peters, BGB, 13. Aufl., Vor § 194, Rz. 8.


�	BVerfGE 37, 140.


�	Vgl. OLG Köln, NJW 1999, 1555, 1556; Herbert, in: Barwig u.a. (Fn. 2), 17 ff.; aus jüngster Zeit, Burleigh, Die Zeit des Nationalsozialismus, 2000, 899 ff.; grundlegend Herbert, Fremdarbeiter (Fn. 19).


�	So schon Art. 6 c des Statuts des IMT Nürnberg vom 8.8.1945, bestätigt durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen in Prinzip 6 c der so genannten Nürnberger Prinzipien, UN Doc.A/1316 (1950).


�	Art. 5 des Statuts des Jugoslawientribunals, SC/Res/827 (1993); zuletzt Art. 7 I Römisches Statut, UN Doc.A/Conf.183/9; vgl. Safferling, JA 2000, 164; explizit auch Hall in: Trifterer (Hg.), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court (Baden-Baden, 1999), Art. 7 Rz. 27.


�	Vgl. § 78 II i.V.m. 220a StGB; zur Anpassungsbedürftigkeit des deutschen Strafrechts in dieser Hinsicht vgl. Werle, JZ 2000, 755, 758; vgl. zum internationalen Strafrecht Art. 29 Römisches Statut (Fn. 45); vgl. betreffend Verbrechen begangen zwischen 1933 und 1945 Art II (5) Kontrollratsgesetz Nr. 10; vgl. auch Schabas in: Trifterer (Fn. 45), Art. 29, Rz. 1.


�	Konvention der Nichtanwendbarkeit von Verjährungsfristen bei Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, UN Generalversammlung, Res 2391 (XXIII), 26. 11. 1968, ILM 1969, 68; Europäische Konvention über die Nichtanwendbarkeit von Verjährungsvorschriften bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen vom 25. 1. 1974, ETS 82.


�	Franz. Court de Cassation, Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes et al. v. Barbie, ILR 78 (1984), 125, 135.


�	Die von Ratner/Abrahms, Accountability for Human Rights Atrocities in International Law (Oxford 1997), 126, vertretene gegenteilige Auffassung kann seit der Verabschiedung des Römischen Statuts 1998 als widerlegt angesehen werden, vgl auch Schabas, in: Trifterer (Fn. 45), Art. 29, Rz 3.


�	Vgl. Schröder, Jura 1994, 61, 118, 127.


�	Vgl. Jescheck/Weigend, Strafrecht Allgemeiner Teil, 5. Aufl. 1996, 3; BVerfGE 39, 1, 47.


�	Frisch, in: Eser/Kaiser/Weigend, Vom totalitären zum rechtsstaatlichen Strafrecht, Freiburg 1993, 201, 222; Stächelin, Strafgesetzgebung im Verfassungsstaat, 1998, 236; BGHSt 38, 144, 149.


�	Siehe etwa OLG Stuttgart, NJW 2000, 2680, 2683 unter Hinweis auf BGHZ 48, 125, 133 f. „Bartl“, das nicht in Erwägung zieht, dass sich angesichts der bedeutenden Entfaltung des Völkerstrafrechts ein grundsätzlich anderes Verständnis des Tatbestandes des Verbrechens gegen die Menschlichkeit aufdrängt, als dies unmittelbar nach Kriegsende der Fall war.


�	Vgl. BGH NJW 1998, 988; dem steht es gleich, wenn Name und Anschrift mühelos zu beschaffen sind, vgl BGH NJW 1996, 2933, 2934.


�	Vgl. Jauernig, Zivilprozeßrecht, 26. Aufl., § 50 IV 1 d; Thomas/Putzo, ZPO, 22. Aufl., Vor § 284, Rz 23; BGH NJW 1999, 353.


�	BGBl. I 1950, 821.


�	So BGHZ 9, 34, 45.


�	Vgl. z.B. BGHZ 18, 230; BGH RzW 1963, 525, 527 = MDR 1963, 492; BGH VersR 1964, 637; BGH NJW 1973, 1549.


�	Siehe dazu aber OLG Stuttgart, NJW 2000, 2680, 2681 f. und oben, Fn. 23.


�	Palandt-Thomas, BGB, § 852, Rz. 4: ‚Diese Kenntnis ist vorhanden, wenn dem Geschädigten zuzumuten ist, aufgrund der ihm bekannten Tatsachen gegen eine bestimmte Person eine Schadenersatzklage [...] zu erheben, die bei verständiger Würdigung der von ihm vorgetragenen Tatsachen Erfolgsaussichten hat.‘


�	OVG Münster, NJW 1998, 2302, LS 2.


�	Das LG Braunschweig, 23.11.2000 – 10 O 2362/00, Urteilsabdruck S. 4, geht fälschlicherweise vom Tag des Abschlusses des 2-plus-4 Vertrages, 12.9.1990, aus. Die moratoriumsbeendende Wirkung kann aber frühestens mit Inkrafttreten des Vertrages, 15.3.1991, entstehen, so auch OVG Münster, NJW 1998, 2302.


�	Der streitgegenständliche Staatshaftungsanspruch wurde abgewiesen, weil dem klagenden Soldaten nach Kriegsvölkerrecht keine Entschädigung für Zwangsarbeit in Kriegsgefangenschaft zusteht.


�	Vgl. LG Berlin, NJW 2000, 1958, 1959; LG München I, 26.6.2000 – 22 O 10945/00; andere Gerichte nennen die Entscheidung nicht, gehen aber wie selbstverständlich von der abschließenden Wirkung des 2-plus-4 Vertrages aus, z.B. LG Stuttgart, 22.11.2000 – 13 O 94/2000; LG München I, 27.10.2000 – 29 O 17719/00.


�	Frauendorf, ZRP 1999, 1, 5; Rauschning, DVBl. 1990, 1275, 1279 f; vorsichtiger Schroeder, Jura 1994, 61, 118, 126.


�	OLG Stuttgart, NJW 2000, 2680, 2682.


�	Rauschning, DVBl. 1990, 1275; Blumenwitz, NJW 1990, 3041; Weiß, JA 1991, 56.


�	OVG Münster, NJW 1998, 2302 Leitsatz 1; OLG Stuttgart NJW 2000, 2680, 2682 f.


�	Vgl. H.-D. Genscher, Erinnerungen, Goldmann 1997, 846, 857.


�	Siehe hierzu OLG Stuttgart, NJW 2000, 2680, 2682 f., wonach sich die im 2-plus-4 Vertrag angestrebte Erledigung der Reparationsfrage vor den Augen er Weltöffentlichkeit vollzogen haben soll, wofür es auf entsprechende Ausführungen in OVG Münster, NJW 1998, 2302, 2303 verweist.


�	MünchKomm-von Feldmann, BGB, 3. Aufl. § 202, Rz. 6; RGZ 120, 355, 357; BGH NJW 1957, 1595; BayObLGZ 1957, 252, 336; BGH DB 1961, 1257.


�	RGZ 111, 147; 122, 28, 30; 122, 320, 327.


� 	Vgl. zurückhaltend: BAG NJW 1962, 1077, 1078; OLG Karlsruhe, NJW 1959, 48; Palandt-Heinrichs, BGB, 60. Aufl. 2001, § 203, Rz. 7; Staudinger-Dilcher, BGB, 12. Aufl., § 202, Rz 11 ff.


�	In der stets als ablehnend zitierten Entscheidung BAG NJW 1962, 1077, kommt das BAG nicht zu einer generellen Ablehnung des Hemmungsgrundes ‚anspruchsfeindliche Rechtsprechung‘, sondern billigt die Rechtsprechung des RG für Fälle schwerwiegender und unbillig harter Auswirkungen. Das LG Stuttgart – 13 O 94/2000, welches sich der Meinung des BAG anschließen will, müsste also die Voraussetzungen einer krassen Unbilligkeit prüfen, was es nicht tut.


�	Vgl. die Nachweise o. Fn. 6; Frauendorf, ZRP, 1999, 1 f; Schröder, Jura 1994, 61, 118, 126 Fn. 244 übersieht, dass es sich im Verfahren BGHZ 48, 125 um einen Fall handelt, in dem das LSA gerade nicht anwendbar war.


�	LG Bonn, Urt. v. 5.11.1997, abgedruckt in Barwig u.a. (Hrsg.), Entschädigung für NS-Zwangsarbeit, 248 ff.


�	So schon bei Mugdan, Motive des BGB I, 511; RGZ 120, 355, 358; Staudinger-Dilcher, BGB, 12. Aufl., Vor 194, Rz. 4; Staudinger-Peters, BGB, 13. Aufl., Vor § 194, Rz. 5 ff; MünchKomm-von Feldmann, a.a.O., § 194, Rz. 6.


�	Staudinger-Peters, BGB, 13. Aufl., Vor § 194, Rz. 8. Das wird noch deutlicher, wenn man einer jüngeren Auffassung folgt, wonach es auf eine Abwägung ankommt zwischen Grundrechtspositionen der Schuldner (Art. 12, 14 GG) und der Gläubiger (Art. 1, 2, 14 GG) andererseits; vgl. Chr. Wolf, JZ 1997, 1087, 1089 ff.


�	Palandt-Heinrichs, BGB, 60. Aufl., Vor § 194, Rz. 4; Staudinger-Peters, BGB, 13. Aufl., Vor § 194, Rz. 9.






